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1. Steuerbefreiung von Bera-

tungsleistungen zur berufli-

chen Neuorientierung 
 
Besonders schwer Beratungsleistungen zur 
beruflichen Neuorientierung, die ein Ar-
beitgeber einem Arbeitnehmer aufgrund 
des Wegfalls seines Arbeitsplatzes zu-
kommen lässt, sind steuerfrei. Dies wird 
im Jahressteuergesetz 2020 klargestellt. 
 
Darunter fällt die sog. „Outplacement-
Beratung“ oder „Newplacement-
Beratung“, die Arbeitgeber zur beruflichen 
Neuorientierung für ausscheidende Arbeit-
nehmer anbieten bzw. durch Dritte durch-
führen lassen können. Die Steuerbefreiung 
erstreckt sich auf sämtliche Leistungen 
einer Outplacement-Beratung, wie z. B. 
einer Perspektivberatung, einer steuer- und 

sozialversicherungsrechtlichen Beratung, 
einer Marktvorbereitung sowie der Ver-
marktung und Neuplatzierung der Teil-
nehmenden. 
 
Für Weiterbildungen, die der Verbesserung 
der individuellen Beschäftigungsfähigkeit 
von Mitarbeitern dienen, gilt bereits seit 
2019 eine gesetzliche Steuerbefreiung. 
Hierunter fallen z. B. auch Maßnahmen zur 
Anpassung und Weiterentwicklung der 
beruflichen Kompetenzen, wie sie etwa 
Sprachkurse bieten. 
 
Bitte beachten Sie! Weder die Leistungen 
einer Weiterbildung noch einer Outplace-
ment-Beratung dürfen einen überwiegen-
den Belohnungscharakter haben, um die 
Steuerbefreiung nicht zu verlieren. 
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2. Betriebsrente durch Entgelt-

umwandlung bei angestellten 

Ehegatten gilt als Betriebsauf-

gabe 

 
Werden im Rahmen eines Ehegattenar-
beitsverhältnisses Gehaltsansprüche des 
Arbeitnehmers teilweise zum Zweck be-
trieblicher Altersvorsorge in Bei- träge für 
eine rückgedeckte Unterstützungskasse 
umgewandelt, ist die Entgeltumwandlung 
grundsätzlich am Maßstab des Fremdver-
gleichs zu messen. Zu dieser Entscheidung 
kommt der Bundesfinanzhof (BFH) in ei-
nem Urteil vom 28.10.2020. 
 
Im betreffenden Fall beschäftigte ein Steu-
erpflichtiger seine Ehefrau im eigenen Be-
trieb. Er hatte für sie eine Unterstützungs-
kassenversorgung in Form einer Entgelt-
umwandlung von 1.830 € pro Monat in 
eine betriebliche Altersvorsorge mit einer 
Hinterbliebenenversorgung eingerichtet. 
Das Finanzamt erkannte die Zuwendungen 
an die Unterstützungskasse nur teilweise, 
in Höhe von 110 € im Monat, als abzugs-
fähige Betriebsausgaben an und war der 
Meinung, dass sie nach dem Fremdver-
gleichs-Maßstab unangemessen sind. 
 
Der BFH stellte jedoch klar, dass Entgelt-
umwandlungen im Rahmen von Arbeits-
verträgen zwischen nahen Angehörigen 
grundsätzlich als Betriebsausgabe anzuer-
kennen sind, wenn nicht zusätzliche, un-
gewöhnliche Faktoren eine Rolle spielen. 
Dies können etwa unangemessene Gehalts-
erhöhungen kurz vor der Entgeltumwand-
lung, eine „Nur- Pension” oder auch Risi-
koerhöhungen und Kostensteigerungen für 
das Unternehmen sein. Da der BFH auf 
Grundlage der vorherigen Feststellungen 
des Finanzgerichts (FG) keine abschlie-
ßende Entscheidung über die strittigen Be-
scheide treffen konnte, wurde der Streitfall 
zur erneuten Entscheidung zurück an das 
FG verwiesen. 
 

3. Gebäude-Abbruchkosten in 

privaten Veräußerungsgeschäf-

ten als Werbungskosten ab-

ziehbar 

 
Wird im Rahmen eines steuerpflichtigen 
Grundstücksverkaufs das darauf befindli-
che Wohngebäude vor der Veräußerung 
abgerissen, sind die Ab- bruchkosten als 
Werbungskosten im Rahmen der Ermitt-
lung des Veräußerungsgewinns zu behan-
deln. Zu diesem Schluss kommt das Fi-
nanzgericht Düsseldorf (FG) in einem Ur-
teil vom 02.02.2021. Bei steuerpflichtigen 
privaten 
  
Veräußerungsgeschäften, zu denen auch 
Grundstücksverkäufe zählen können, gilt 
der Unterschied zwischen Veräußerungs-
preis und den Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten sowie den Werbungskosten als 
Gewinn oder Verlust. 
 
Das FG führte dazu aus, dass das sog. Zu-
flussprinzip heranzuziehen ist, um den 
Zeit- punkt der Besteuerung des Veräuße-
rungsgewinns zu bestimmen. So sind die 
bei einem privaten Veräußerungsgeschäft 
entstandenen Werbungskosten in dem Ka-
lenderjahr zu berücksichtigen, in dem der 
Veräußerungserlös dem Verkäufer zugeht. 
Die Veräußerungskosten in Form der Ab-
bruchkosten für das alte Wohnhaus, die vor 
dem Veranlagungszeitraum des später ver-
äußerten Grundstücks angefallen sind, 
können erst im Veranlagungszeitraum ab-
gezogen werden, in dem der Veräuße-
rungserlös erfasst wird. 
 
4. Abzug von Erhaltungsaufwen-

dungen nach Versterben des 

Steuerpflichtigen 
 
Einnahmen und Werbungskosten, die im 
Rahmen der Vermietungstätigkeit anfallen, 
werden in dem Jahr des Zu- bzw. des Ab-
flusses steuerlich wirksam. Eine Ausnahme 
bilden hier größere Erhaltungsaufwendun-
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gen, welche auf zwei bis fünf Jahre 
gleichmäßig verteilt werden können. Nun 
wurde durch den Bundesfinanzhof (BFH) 
entschieden, wie mit den ausstehenden 
Aufwendungen zu verfahren ist, wenn der 
Vermieter innerhalb des Verteilungszeit-
raums verstirbt. 
 
In dem vom BFH am 10.11.2020 entschie-
denen Fall besaß ein Steuerpflichtiger ein 
Grundstück, welches zu fremden Wohn-
zwecken vermietet wurde. In einem Jahr 
machte er hohe Erhaltungsaufwendungen 
geltend, die er auf mehrere Jahre verteilte. 
Noch bevor dieser Zeitraum um war, ver-
starb er. Die Ehefrau setzte die Erhaltungs-
aufwendungen in der verbliebenen Höhe in 
der letzten gemeinsamen Steuererklärung 
an. Das Finanzamt war dagegen der Auf-
fassung, dass die Aufwendungen dem Ver-
storbenen nur für die Monate bis zum To-
deszeitpunkt zustehen und danach nur noch 
von den Erben in Höhe des Restwerts wei-
ter in der Steuererklärung angegeben wer-
den dürfen. 
 
Der BFH stimmte jedoch der Auffassung 
der Ehefrau zu. Der verbleibende Betrag 
der noch nicht berücksichtigten Erhal-
tungsaufwendungen ist im Jahr des Ver-
sterbens voll- ständig steuermindernd an-
zuerkennen. Die Erben haben keinen An-
spruch auf die Berücksichtigung der Kos-
ten in den Folgejahren. Das liegt daran, 
dass die Aufwendungen nur demjenigen 
zugerechnet werden dürfen, der diese zu-
vor auch getragen hat. 
 
5. Außergewöhnliche Belastung 

als haushaltsnahe Dienstleis-

tung bei Heimunterbringung 

 
Die Kosten für außergewöhnliche Belas-
tungen wirken sich erst aus, wenn die indi-
viduell zumutbare Eigenbelastung über-
schritten wird. Zudem stehen den Steuer-
pflichtigen ggf. noch weitere Steuerermä-
ßigungen zu, wie z. B. für haushaltsnahe 

Dienstleistungen. Inwiefern diese beiden 
Positionen genutzt werden können, wenn 
ein Steuerpflichtiger Kosten für die eigene 
Heimunterbringung zu tragen hat, wurde 
nun in einem Fall durch den Bundesfi-
nanzhof (BFH) entschieden. 
 
Der Steuerpflichtige zog krankheitsbedingt 
in ein Pflegeheim. Anschließend erklärte er 
in der Einkommensteuererklärung die ent-
standenen Kosten abzüglich der Haushalts-
ersparnis als außergewöhnliche Belastung 
und weitere haushaltsnahe Dienstleistun-
gen, welche vom Pflegeheim bescheinigt 
wurden. Anders als das Finanzamt erkann-
te das Finanzgericht später die außerge-
wöhnlichen Belastungen als solche an, 
kürzte diese je- doch teilweise. Der BFH 
wich im anschließenden Verfahren von 
dieser Entscheidung ab. 
 
Zunächst kann die Steuerermäßigung bei 
Aufwendungen für haushaltsnahe Beschäf- 
tigungsverhältnisse, Dienstleistungen und 
Handwerkerleistungen nur in Anspruch 
genommen werden, wenn die Kosten nicht 
auch als außergewöhnliche Belastung an-
gesetzt wurden, da es sonst zu einer Dop-
pelberücksichtigung kommen kann. 
 
Die Steuerermäßigung ist nach Auffassung 
des BFH auch für die Inanspruchnahme 
von haushaltsnahen Dienstleistungen zu 
gewähren, die dem Grunde nach als außer-
gewöhnliche Belastungen abziehbar, we-
gen der zumutbaren Belastung aber nicht 
als solche berücksichtigt worden sind. In 
der Haushaltsersparnis, die bei der Ermitt-
lung der abziehbaren außergewöhnlichen 
Belastungen für eine krankheitsbedingte 
Unterbringung zu berücksichtigen ist, sind 
keine Aufwendungen enthalten, die eine 
Steuerermäßigung rechtfertigen. 
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6. Schenkungsteuer auf fiktive 

Zinsen aus unverzinslichen 

Darlehen 

 
Nicht selten werden „unverzinsliche“ Dar-
lehen – auch mit hohen Beträgen – Fami-
lienangehörigen, Geschäftspartnern oder 
guten Bekannten zur Verfügung gestellt. 
Das bringt regelmäßig auch die Finanz-
verwaltung (FA) auf den Plan, vermutet sie 
doch hierin eine Schenkung insbesondere 
von Zinsen, die i. d. R. für das Darlehen 
hätten bezahlt werden müssen. 
 
So überließ in einem vor dem Finanzge-
richt Köln (FG) entschiedenen Fall ein 
Steuer- pflichtiger einem mit ihm nicht 
verwandten Darlehensnehmer ein unver-
zinsliches und auch unbesichertes Darle-
hen in Höhe von 300.000 €. Das FA setzte 
für eine unentgeltliche Zuwendung in 
Form eines Zinsvorteils Schenkungsteuer i. 
H. v. 11.370 € fest. Dabei ermittelte es 
einen Zinsvorteil i. H. v. 57.900 € unter 
Zugrundelegung eines Zinssatzes von 5,5 
%. Nach Abzug des persönlichen Schen-
kungsteuer-Freibetrags von 20.000 € ver-
blieb ein steuerpflichtiger Erwerb i. H. v. 
37.900 €. 
 
Mit dem Argument des aufgrund der aktu-
ellen Zinslage auf dem Markt zu hohen 
gesetzlichen Zinssatzes von 5,5 % wehrte 
sich der Darlehensnehmer – ohne Erfolg. 
Nach Auffassung des FG liegt in der zins-
losen Gewährung eines Darlehens und in 
der Einräumung eines (zu) niedrig verzins-
ten Darlehens bei Fehlen einer sonstigen 
Gegenleistung eine freigebige Zuwendung 
vor. Der Empfänger eines zinslosen Darle-
hens erfährt durch die Gewährung des 
Rechts, das als Darlehen überlassene Kapi-
tal unentgeltlich zu nutzen, eine Vermö-
gensmehrung, die der Schenkungsteuer 
unterliegt. 
 
Anmerkung: Die Zulassung der Revision 
sah das FG nicht gegeben. 

7. Schwankende Vergütung des 

GmbH-Geschäftsführers als 

verdeckte Gewinnausschüt-

tung 

 
Die verdeckte Gewinnausschüttung (vGA) 
darf den Gewinn der Gesellschaft nicht 
mindern und ist beim empfangenden Ge-
sellschafter steuerlich zu be- rücksichtigen. 
Von einer vGA ist auszugehen, wenn dem 
Gesellschafter ein Vermögensvorteil zu-
gewendet wird, den ein ordentlicher Ge-
schäftsführer einem Nichtgesellschafter 
normalerweise nicht zugewandt hätte. 
 
Über das Vorliegen einer vGA hatte auch 
das Finanzgericht Münster (FG) mit Be-
schluss vom 17.12.2020 zu entscheiden. In 
dem Fall schwankten die monatlichen Ge-
haltszahlungen an den angestellten Gesell-
schafter-Geschäftsführer. Eine schriftliche 
Vereinbarung darüber lag jedoch nicht vor, 
ebenso wenig wie Nachweise aus denen 
ersichtlich wurde, dass es eine mündliche 
Vereinbarung darüber gegeben hat. Zudem 
konnte nicht dargelegt werden, anhand 
welcher Bemessungsgrundlage das Gehalt 
gezahlt wird. Das FG bewertete die Zah-
lungen als vGA. 
 
Bitte beachten Sie! Gehaltsvereinbarungen 
sind im Vorhinein zivilrechtlich wirksam 
festzulegen, am besten durch einen Anstel-
lungsvertrag. Sollte die Vereinbarung über 
das Gehalt nicht schriftlich erfolgen, so 
muss für einen fremden Dritten erkennbar 
sein, wie es sich bemisst. Werden rückwir-
kend Änderungen des Gehalts oder Son-
derzahlungen vereinbart, so werden diese 
als vGA behandelt. 
 
8. Absetzbarkeit von Zeitungs-

abonnements 
 
Die Aufwendungen für den Bezug einer 
Tageszeitung zur allgemeinen Information 
können nicht als Werbungskosten bei den 
Einkünften aus nicht selbstständiger Arbeit 
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geltend gemacht werden. Zu diesem 
Schluss kam das Finanzgericht Düsseldorf 
(FG) am 2.2.2021 und bestätigte damit ein 
Urteil des Bundesfinanzhofs vom 
30.6.1983. 
 
Das FG stellte aber zusätzlich fest, dass 
auch ein teilweiser Abzug der Kosten nicht 
mög- lich ist, da nicht objektiv beurteilt 
werden kann, inwieweit die abonnierte 
Zeitung zur Erlangung beruflicher und au-
ßerberuflicher Informationen Verwendung 
findet. 
 
Es machte in seinem Urteil allerdings auf 
eine Ausnahme aufmerksam, bei der z. B. 
Aufwendungen für Tageszeitungen und 
Zeitschriften, die für den betrieblichen Be-
reich bezogen werden, sehr wohl als Be-
triebsausgaben abzugsfähig sind. Dies gilt 
etwa für Wartezimmer in freiberuflichen 
Praxen wie z. B. bei Ärzten oder Zahnärz-
ten in Friseursalons oder Gaststätten und 
Hotels. 
 
9. Bewertungsabschlag bei ver-

billigter Wohnraumüberlas-

sung 

 
Gewährt ein Arbeitgeber einem Arbeit-
nehmer unentgeltlich oder verbilligt 
Wohnraum, gilt dieser als Sachbezug und 

zählt somit zum steuer- und bei- tragpflich-
tigen Arbeitsentgelt. Mit einer Änderung 
im Einkommensteuergesetz wurde für die 
steuerrechtliche Bewertung einer Wohn-
raumüberlassung ab 01.01.2020 jedoch ein 
Bewertungsabschlag eingeführt. 
 
Für eine dem Arbeitnehmer vom Arbeitge-
ber zu eigenen Wohnzwecken überlassenen 
Wohnung ist demnach kein Sachbezug 
anzurechnen, wenn das vom Arbeitnehmer 
dafür gezahlte Entgelt mindestens 2/3 des 
ortsüblichen Mietwerts beträgt und dieser 
nicht mehr als 25 €/m2 ohne umlagefähige 
Kosten im Sinne der Betriebskostenver-
ordnung beträgt. Der steuerrechtliche Be-
wertungsabschlag wird zum 01.01.2021 in 
das Beitragsrecht übernommen. Die unter-
schiedlichen Verfahrensweisen im Steuer- 
und Beitragsrecht für das Jahr 2020 bleiben 
jedoch bestehen. 
 
Der neue Bewertungsabschlag wirkt sich 
wie ein Freibetrag aus und beträgt 1/3 des 
ortsüblichen Mietwerts. Die nach Anwen-
dung des Bewertungsabschlags ermittelte 
Vergleichsmiete ist Bemessungsgrundlage 
für die Bewertung der Mietvorteile. Die 
tatsächlich gezahlte Miete (inkl. Nebenkos-
ten) ist auf die Vergleichsmiete anzurech-
nen. 
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 Fälligkeitstermine  Fällig am 
  

Umsatzsteuer (mtl.), 

Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, Soli-Zuschlag (mtl.) 

 

10.06.2021 

Sozialversicherungsbeiträge   
28.06.2021  

  

 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB  
 maßgeblich für die Berechnung 
 von Verzugszinsen 

 seit 1.7.2016 = - 0,88 % 
 1.1.2015 – 30.6.2016 = - 0,83 % 
 1.7. – 31.12.2014 = - 0,73 % 
 1.1. – 30.6.2014 = - 0,63 % 

 
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 

http://www.bundesbank.de/Basiszinssatz 

 
    

 Verzugszinssatz 
 ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

 Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
 Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 

(abgeschlossen bis 28.7.2014): Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 
 (abgeschlossen ab 29.7.2014): Basiszinssatz + 9 Prozentpunkte 

zzgl. 40 € Pauschale 
 

 

 Verbraucherpreisindex 
 (2015 = 100) 

2021: Januar = 106,3 

2020: Dezember = 105,5; November = 105,0; Oktober = 105,9;  

September = 105,8; August = 106,0; Juli = 106,1; Juni = 106,6;  

Mai = 106,0; April = 106,1; März = 105,7; Februar = 105,6 

 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:  

https://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 
  

 

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen wer-
den. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 7 - 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disclaimer 

 
Die vorliegende Publikation dient der Information unserer Mandanten/Kunden sowie der interessierten Öffentlichkeit. Alle Angaben wurden sorgfältig 
recherchiert und zusammengestellt. Wir übernehmen dennoch keine Gewähr und keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Hinwei-
se. Alle Angaben beziehen sich auf den Stand zum Zeitpunkt der Manuskript- bzw. Präsentationsfertigstellung. Aufgrund künftiger Entwicklungen 
können Änderungen eintreten. Wir übernehmen keine Verpflichtung, hierüber zu informieren. Die in diesem Dokument gegebenen Informationen 
beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, jedoch nicht einer neutralen Prüfung unterzogen haben. Die Herausgeber/Autoren übernehmen 
keine Gewähr und keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit der hierin enthaltenen Informationen. Die in dieser Darstellung vertretenen 
Meinungen stellen ausschließlich die Auffassung der Herausgeber/Autoren dar und können sich jederzeit ändern; solche Meinungsänderungen 
müssen nicht publiziert werden. 
 
Copyright Hinweis 

 
© 06/2021. Herausgeber dieses Werks ist die Partnerschaftsgesellschaft Feuerer & Partner – Steuerberater Rechtsanwalt mit Sitz in Burglengen-
feld. Wir weisen darauf hin, dass das Urheberrecht sämtlicher Texte und Grafiken in diesem Werk bei uns als Herausgeber und gegebenenfalls bei 
den einzelnen Autoren liegt. Begründete Urheberrechte bleiben ausdrücklich vollumfassend vorbehalten. Jede Form der Vervielfältigung z. B. auf 
drucktechnischem, elektronischem, optischen, foto-mechanischem, digitalen oder ähnlichem Wege – auch auszugsweise – bedarf der ausdrückli-
chen schriftlichen Einwilligung des Herausgebers bzw. Autors. Es ist Dritten nicht gestattet, das Werk – auch auszugsweise – zu vervielfältigen.  
 
Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. Für Fragen 
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
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